
Satzung 
 
 
A. ALLGEMEINES 
 
 
§1 Name, Sitz 
Der Verein führt den Namen „Ghana Fußball Internat“. Er soll in das Vereinsregister 
eingetragen werden. Er hat seinen Sitz in Leutenbach 
 
§2 Vereinszweck, Gemeinnützigkeit 

(1) Der Zweck des Vereins ist die Förderung des Sports. Der Satzungszweck wird 
insbesondere durch den Aufbau eines Fußball-Internats in Ghana verwirklicht. 
Dabei verfolgt der Verein ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige 
Zwecke i.S. des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 

 
(2) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie 

eigenwirtschaftliche Zwecke. 
 

(3) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet 
werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendung aus Mitteln des Vereins. 

 
(4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Vereinszweck fremd sind, 

oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden. 
 
§3 Geschäftsjahr 
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
§4 Vereinsämter 
Die Vereinsämter sind Ehrenämter. 
 
 
B. MITGLIEDSCHAFT 
 
 
§5 Mitglieder 
Der Verein besteht aus aktiven Mitgliedern 

 
§6 Erwerb der Mitgliedschaft 

(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche Peron werden, die den Zweck des 
Vereins fördert. 

(2) Der Antrag zur Aufnahme in den Verein ist auf einem dafür vorgesehenen 
Vordruck schriftlich beim Vorstand einzureichen. Minderjährige müssen die 
Zustimmung ihrer (ihres) gesetzlichen Vertreter(s) nachweisen. 

(3) Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand. Er ist nicht verpflichtet, etwaige 
Ablehnungsgründe bekannt zu geben. 

 



§7 Pflichten der Mitglieder 
(1) sämtliche Mitglieder haben die sich aus der Satzung, insbesondere aus der 

Zweckbestimmung des Vereins sich ergebenden Pflichten zu erfüllen. Sie sind 
verpflichtet, die sportlichen Bestrebungen und Interessen des Vereins nach 
Kräften zu unterstützen. 

(2) Die Mitglieder sind zur Befolgung der von den Vereinsorganen gefassten 
Beschlüsse und Anordnungen verpflichtet. 

 
§8 Beitrag 

(1) Die Höhe und den Zeitpunkt der Fälligkeit des Betrags setzt die 
Mitgliederversammlung fest. 

(2) Mitglieder, die den Beitrag nach Fälligkeit nicht entrichtet haben, werden 
gemahnt. Nach zweimaliger erfolgloser Mahnung können sie nach §10 
Ausgeschlossen werden. 

(3) Der Vorstand kann unverschuldet in Not geratenen Mitgliedern die Zahlung 
der Beiträge stunden, in besonderen Fällen auch ganz oder teilweise erlassen. 

 
§9 Austritt 

(1) Die Mitgliedschaft kann durch schriftliche Erklärung auf Quartalsende 
gekündigt werden. Die Kündigung muß dem Vorstand spätestens zum letzten 
Tag des Quartals zugestellt werden. 

(2) Mit Beendigung der Mitgliedschaft erlöschen alle Ansprüche an den Verein. 
 
§10 Ausschluß 

(1) Durch Beschluß des Vorstandes, von dem mindestens 2/3 anwesend sein 
müssen, kann ein Mitglied aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn ein 
wichtiger Grund vorliegt. 

Ausschlussgründe sind insbesondere 
a) grobe Verstöße gegen Satzung und Interesse des Vereins sowie gegen 

Beschlüsse und Anordnung der Vereinsorgane 
 
b) schwere Schädigung des Ansehens des Vereins 

 
c) unehrenhaftes Verhalten innerhalb und außerhalb des Vereins 

 
d) Nichtzahlung des Beitrages nach zweimaliger Mahnung (§8 Abs.2) 

 
(2) Vor der Beschlussfassung ist dem betroffenen Mitglied Gelegenheit zur 

Äußerung zu geben. 
(3) Der Ausschluß ist dem betroffenen Mitglied schriftlich mitzuteilen. 
(4) Gegen den Beschluß des Vorstandes steht dem Mitglied innerhalb von 2 

Wochen nach Zustellung das Recht der Berufung bei der nächsten 
ordentlichen Mitgliederversammlung zu. Bis dahin ruht die Mitgliedschaft. 

 



 
C. ORGANE DES VEREINS 
 
 
§11 Vereinsorgane 
Die Organe des Vereins sind 

a) Der Vorstand 
b) Die Mitgliederversammlung 

 
§12 Vorstand 

(1) Der Vorstand (§26 BGB) besteht aus dem 1. und 2. Vorsitzenden, dem 1. und 
2. Kassenwart. Jedes Vorstandsmitglied ist je einzeln zur Vertretung 
berechtigt. 

(2) Die Wahl des Vorstandes erfolgt durch die ordentliche Mitgliederversammlung 
in offener Abstimmung. 

(3) Der Vorstand wird auf die Dauer von 2 Jahren gewählt. 
(4) Scheidet ein Vorstandsmitglied vor Ablauf seiner Amtsdauer aus, so ist der 

Vorstand befugt, bis zur Beendigung des laufenden Geschäftsjahres einen 
Nachfolger einzusetzen. 

 
§13 Vorstandssitzung 

(1) Eine Vorstandssitzung muß einberufen werden, wenn mindestens 3 
Vorstandsmitglieder dies unter Angabe von Gründen verlangen. 

(2) Der Vorstand beschließt mit der einfachen Mehrheit der erschienenen 
Mitglieder. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des 1. Vorsitzenden bzw. 
des die Sitzung leitenden Vorsitzenden den Ausschlag. 

 
§14 Kassenwart 

(1) Der Kassenwart hat die Kassengeschäfte  zu erledigen. 
(2) Er hat einen Jährlichen Haushaltsplan aufzustellen, der vom Vorstand zu 

genehmigen und in der ordentlichen Mitgliederversammlung zur 
Beschlussfassung vorzulegen ist. 

(3) Er hat mit Ablauf des Geschäftsjahres die Kassenbücher abzuschließen und 
die Abrechnung den Kassenprüfern (§19) zur Überprüfung vorzulegen. 

 
§15 Schriftführer 

(1) Der Schriftführer besorgt den Schriftverkehr und die Protokollführung in 
Vorstandssitzungen und Mitgliederversammlungen. 

(2) Protokolle muß er gemeinsam mit dem 1. und 2. Vorsitzenden unterzeichnen. 



§16 Ordentliche Mitgliederversammlung 
(1) Die Mitgliederversammlung besteht aus den anwesenden, stimmberechtigten 

Mitgliedern des Vereins. 
(2) Eine ordentliche Mitgliederversammlung muß mindestens einmal jährlich 

einberufen werden. Sie soll im ersten Quartal des Jahres stattfinden. 
(3) Die Einberufung der Mitgliederversammlung muß schriftlich durch den 1. 

Vorsitzenden mindestens 2 Wochen vor dem Versammlungstermin erfolgen. 
Sie muß die Tagesordnung enthalten. 

(4) Anträge zur Tagesordnung sind spätestens eine Woche vor der Versammlung 
beim 1. Vorsitzenden schriftlich mit kurzer Begründung einzureichen. In 
besonderen Fällen ist der Vorstand berechtigt, mit 2/3 Mehrheit zu 
beschließen, dass über einen Antrag nur die aktiven Mitglieder abstimmen 
können. 

 
§17 Beschlußfassung der Mitgliederversammlung 

(1) Die ordnungsmäßig einberufene Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, 
wenn außer dem 1. und 2. Vorsitzenden und mindestens zwei weiteren 
Vorstandsmitgliedern wenigstens 1/10 der stimmberechtigten Mitglieder 
anwesend sind. Bei der Beschlussfassung über die Änderung der Satzung 
und die Auflösung des Vereins ist die Anwesenheit von mindestens ¾ der 
stimmberechtigten Mitglieder erforderlich. Bleibt die einberufene 
Mitgliederversammlung beschlussunfähig, so ist eine neue einzuberufen, die 
ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlußfähig ist. 

(2) Sofern das Gesetz oder die Satzung nichts anderes bestimmen, erfolgt die 
Beschlußfassung mit einfacher (relativer) Mehrheit der erschienenen 
stimmberechtigten Mitglieder. Bei Stimmgleichheit entscheidet die Stimme des 
1. Vorsitzenden. Bei Beschlüssen über die Änderung der Satzung und die 
Auflösung des Vereins ist eine Stimmmehrheit von ¾ der anwesenden 
stimmberechtigten Mitglieder erforderlich. 

(3) Soll eine Abstimmung geheim erfolgen so müssen die mindestens 10 
stimmberechtigte Mitglieder beantragen. 

(4) Über die Verhandlungen und Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein 
Protokoll  aufzunehmen. (vgl. §15). 

 
§18 Außerordentliche Mitgliederversammlung 

(1) Der Vorstand kann von sich aus eine außerordentliche Mitgliederversammlung 
einberufen. 

(2) Auf schriftliches Verlangen von mindestens 1/10 aller Mitglieder muß der 
Vorstand unter Angabe der vorgeschlagenen Tagesordnung eine 
Mitgliederversammlung einberufen. 

(3) Für die außerordentliche Mitgliederversammlung gelten die Vorschriften über 
die ordentliche Mitgliederversammlung. 

 
§19 Kassenprüfer 
Die Kotrolle der Rechnungsführung obliegt den von der Mitgliederversammlung dazu 
bestellten zwei Kassenprüfern. Diese geben dem Vorstand Kenntnis von dem 
jeweiligen Ergebnis ihrer Prüfung und erstatten der Mitgliederversammlung Bericht. 
Die Kassenprüfer dürfen dem Vorstand nicht angehören. 



 
D. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
 
 
§20 Auflösung des Vereins 

(1) Die Auflösung des Vereins kann nur von einer außerordentlichen 
Mitgliederversammlung beschlossen werden, die sonstige Beschlüsse nicht 
fasst. 

(2) Für den Fall der Auflösung des Vereins werden der 1. Vorsitzende, der 
Kassenwart und der Schriftführer zu Liquidatoren bestellt. Deren Rechte und 
Pflichten richten sich nach §47ff. BGB. 

(3) Bei der Auflösung des Vereins sowie bei Wegfall seines bisherigen Zwecks 
fällt das Vermögen des Vereins an die Gemeinde Leutenbach, die es 
unmittelbar und ausschließlich zur Förderung des Sports verwenden muß. 

(4) Der 1. Vorsitzende hat die Auflösung des Vereins beim Amtsgericht 
Waiblingen anzumelden. 

 
§21 Inkrafttreten der Satzung 
Vorstehende Satzung wurde von der Gründungsversammlung am 27.05.2006 
beschlossen. Sie tritt in Kraft, sobald der Verein in das Vereinsregister beim 
Amtsgericht Waiblingen eingetragen ist. 
Oder (für den Fall das die Satzung eine frühere Satzung ablöst):  
Durch die vorstehende, in der ordentlichen Mitgliederversammlung vom ……… 
beschlossene Satzung erlischt die in der ordentlichen Mitgliederversammlung vom 
……… errichtete Satzung. 
 
 
Leutenbach, den …………………   Unterschriften:…………………........... 
         …………………………… 
         …………………………… 
         …………………………… 
         …………………………… 
         …………………………… 
         …………………………… 
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